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Eingereicht im: Sténderat
Stand der Beratung: Im Rat noch nicht behandelt

Eingereichter Text

Der Bundesrat wird beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen, wie die geltende Besoldung und berufliche
Vorsorge von Magistratspersonen durch eine moderne Gehaltsordnung mit beruflicher Vorsorge inkl.
Hinterlassenenrente sowie allfalliger Abgangsentschadigung bis zur Wiederaufnahme der Erwerbstéatigkeit
ersetzt werden kénnen, welche weder systemische Ungereimtheiten mit dem BVG aufweist noch
Schwierigkeiten im Vollzug bereitet. Der Bundesrat hat dabei mégliche Modelle zu priifen und deren Vor- und
Nachteile sowie finanziellen Konsequenzen aufzuzeigen.

Begriindung

Das heutige Besoldungs- und Ruhegehaltssystem fiir Magistratspersonen ist im Bundesgesetz iber
Besoldung und berufliche Vorsorge der Magistratspersonen (SR 172.121) und in der Verordnung der
Bundesversammlung lber Besoldung und berufliche Vorsorge der Magistratspersonen (SR 172.121.1)
verankert und wird seit Oktober 1989 angewendet. Die Regelung basiert auf veralteten Arbeitsmarkt- und
Lebensbedingungen, berlcksichtigt die seit 1989 in Kraft getretenen Gesetzesénderungen nicht und ist far
den Vollzug lickenhaft.

Die Bestimmungen bauen darauf auf, dass gewéhlte Personen keine Vorsorge und nach erfolgtem Riicktritt
oder Abwahl auch kein Einkommen und keine Rente hatten. Um eine solche Liicke zu verhindern, wurde ein
Ruhegehalt beschlossen, welches die Magistratspersonen bereits vor dem ordentlichen Pensionsalter bis an
das Lebensende erhalten. Bei Aufnahme einer Erwerbstéatigkeit oder bei entsprechendem Ersatzeinkommen
wird dieses an das Ruhegehalt angerechnet. Daher muss dieser Sachverhalt von der Vollzugsbehérde
erhoben, Uberwacht und kontrolliert werden. Bei Nichtwiederwahl oder auch bei einem Rucktritt aus
gesundheitlichen Griinden stehen Magistratspersonen gelegentlich vor einer kirzeren oder langeren
Einkommenslicke. Daher wurde 1989 der Anspruch auf ein Ruhegehalt bereits vor der Pensionierung
gegeben. Dieses Bediirfnis kann eine zeitgemasse Abgangsentschadigung nach Bedarf abdecken.

Es ist davon auszugehen, dass Magistratspersonen (Mitglieder des Bundesrates, Bundeskanzlerin und
Bundeskanzler, Bundesrichterinnen und Bundesrichter) heute aufgrund ihrer friiheren beruflichen Tatigkeiten
Uber ein persénliches Sparguthaben bei einer Vorsorgeeinrichtung nach BVG verfligen. Bei Stellenwechsel
verlangt das BVG den Transfer des Kapitals von der bisherigen Kasse zu derjenigen des neuen Arbeitgebers.
Diese Regel kommt jedoch nicht zur Anwendung, wenn jemand als Magistratsperson gewahlt wird.
Magistratspersonen werden nach ihrer Wahl nicht in der Vorsorgeeinrichtung des Bundes versichert, sondern
erhalten ein Ruhegehalt. Bei ihrem Amtsantritt verbleiben die bis zur Wahl angesparten Gelder auf dem
privaten Freiztgigkeitskonto. Diese Vorsorgegelder kdnnen nach dem Rucktritt oder der Nichtwiederwahl und
der Aufnahme einer neuen Erwerbstétigkeit in eine neue Vorsorgelésung eingebracht werden.

Die Schwierigkeit der bestehenden Regelung liegt in den heute geltenden Bestimmungen des BVG. Diese
erlauben den teilweisen Bezug des angesparten Kapitals zur Wohnbauférderung und bei der Pensionierung
anstatt eines Rentenbezugs eine Kapitalleistung. Dies flihrt zu Schwierigkeiten und ungerechten Lésungen
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bei der Anrechnung des Ersatzeinkommens bei der geltenden Ruhegehaltslésung fir Magistratspersonen. Es
ist nicht mehr méglich, eine gerechte Anrechnung des Ersatzeinkommens zur Reduktion der Ruhegehalter
vorzunehmen, so wie es der Gesetzgeber von 1989 beabsichtigte. 1989 waren Kapitalbeziige nach BVG
noch nicht mdglich, weswegen auch keine Bestimmungen Uber die Behandlung von Kapitalbeziigen als
Ersatzeinkommen vorhanden sind. Wiirden diese Sachverhalte bei der Ermittlung des Ersatzeinkommens
beriicksichtigt, ware der Vollzug des geltenden Systems alles andere als einfach. Werden diese Sachverhalte
nicht beriicksichtigt, so hat die rentenbeziehende Magistratsperson einen erheblichen finanziellen Nachteil
gegenuber denjenigen Magistraten, welche ihr Altersguthaben von einem Freizligigkeitskonto oder von der
letzten Vorsorgeeinrichtung als Kapital beziehen.

Antrag des Bundesrates vom 18.11.2020
Der Bundesrat beantragt die Annahme des Postulates.
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Weitere Informationen

Erstbehandelnder Rat
Standerat

Mitunterzeichnende (2)
Hefti Thomas, Herzog Eva

Links

(%) 23.11.2020 20.4099 Postulat 2/2


https://www.parlament.ch/DE/biografie?CouncillorId=4139
https://www.parlament.ch/DE/biografie?CouncillorId=4239
https://www.parlament.ch/DE/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204099

	20.4099 Zeitgemässe Besoldungs- und Ruhestandsregelungen für Magistratspersonen
	Eingereichter Text
	Begründung
	Antrag des Bundesrates vom 18.11.2020 
	Zuständigkeiten
	Zuständige Behörde

	Weitere Informationen
	Erstbehandelnder Rat
	Mitunterzeichnende (2)

	Links

